
Meines Erachtens könnte ein GR-Beschluss in etwa wie folgt lauten: 
  
Sachverhalt 
Am 1. Januar 2024 triƩ das revidierte Gesetz über die InformaƟon der Öffentlichkeit, den Datenschutz 
und die Archivierung (GIDA) in KraŌ. Die Einwohnerkontrolle darf systemaƟsch geordnete Daten 
(Vorname, Name, Geschlecht, Adresse und Geburtsdatum) an eine private Person, OrganisaƟon oder 
Behörde nur dann bekanntgeben, wenn die gesuchstellende Person im schriŌlichen (elektronisch 
ausreichend) Gesuch ein berechƟgtes Interesse geltend macht und der Gemeinderat die 
Einwohnerkontrolle hierzu ermächƟgt hat. 
  
Beschlussfassung 
Der Gemeinderat von ………….. beschliesst, dass die Einwohnerkontrolle ermächƟgt wird, auf 
schriŌliches Gesuch hin Privaten, OrganisaƟon und Behörden systemaƟsch geordnete Daten (maximal 
Vorname, Name, Geschlecht, Adresse und Geburtsdatum) herauszugeben, wenn diese ein 
berechƟgtes Intereses geltend machen. Ob ein berechƟgtes Interesse vorliegt, hat grundsätzlich die 
Einwohnerkontrolle zu entscheiden. Exemplarisch für berechƟgte Interessen gilt die Anfrage von 
Personen zur OrganisaƟon von Jahrgängerfeiern, die Anfrage vom Registerhalter zwecks Verrichtung 
seiner Arbeit, etc.  Die Einwohnerkontrolle hat sich schriŌlich bestäƟgten zu lassen, dass die 
erhaltenen Daten nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden. 
  
Selbstverständlich könnte man noch weitere Beispiele einfügen oder auch weglassen. Meines 
Erachtens müsste der Beschluss aber offen gestaltet sein, so dass die Einwohnergemeinde relaƟv frei 
ist und bei Vorliegen eines berechƟgten Interesses die Daten herausgeben darf. 
  
Falls Anpassungen an der Formulierung gewünscht sind, können wir dies auch gerne noch kurz 
telefonisch besprechen. 
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